
 

Sitzung Gemeinderat vom 03.12.2024 

 
Für die Wahl als  
wird vorgeschlagen: 
 
Name und Vorname  
 
Geburtsdatum  
 
Adresse  
 

Name/Vorname Adresse Jahrgang Unterschrift 
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Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Krattigen, Art. 47, Absatz 1 
 
 

Wahlvorschläge sind innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung im amtlichen Anzeiger durch Gruppen von mindestens 
- 10 Stimmberechtigten für Kommissionsmitglieder oder 
- 20 Stimmberechtigten für Gemeinderatsmitglieder 

der Gemeindeverwaltung schriftlich zu melden. Sie dürfen nicht mehr Namen enthalten, als Wahlen zu treffen sind. Ein Stimmberechtigter darf für jede 
zu treffende Wahl nur einen Vorschlag unterschreiben. 

Wahlvorschlag 


